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Der Abgeordnete zum Nationalrat Doppler und weitere Abgeordnete haben am  

25. Februar 2015 unter der Zahl 3869/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Fuhrpark und geländegängige Dienstfahrzeuge“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Aus dem Jahre 2004 sind keine diesbezüglichen Aufzeichnungen vorhanden. Eine 

elektronische Datenerfassung zum Fuhrpark des Bundesministeriums für Inneres erfolgte 

erst ab 01.04.2008. 

 
Zu den Fragen 2, 3 und 4: 
Der Begriff „geländegängig“ ist kraftfahrrechtlich nicht eindeutig definiert. Seitens des 

Bundesministeriums für Inneres werden unter der Bezeichnung „allradangetriebene 

Dienstkraftfahrzeuge“ folgende Aufzeichnungen geführt: 

Seit 2008 verfügt das Bundesministerium für Inneres über einen etwa gleichbleibenden 

Bestand an allradangetriebenen Dienstkraftfahrzeugen. (01.04.2008/1.258 allradange- 

triebene Dienstkraftfahrzeuge; 01.01.2012/1.259 allradangetriebene Dienstkraftfahrzeuge 

und 01.01.2015/1.264 allradangetriebene Dienstkraftfahrzeuge). 
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Die Dienstkraftfahrzeuge werden von den Landespolizeidirektionen nach bestimmten 

Rahmen und Standards aus dem BBG-Vertrag eigenverantwortlich abgerufen und nach den 

jeweiligen regionalen Bedürfnissen den Bedarfsträgern im jeweiligen Bundesland 

zugewiesen. Eine Aufgliederung für jede einzelne Organisationseinheit bis auf Polizei- 

inspektionsebene bedingt einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. 

 

Zu den Fragen 5 und 6: 
Bis 2017 ist der periodische Austausch von ca. 4.000 leasingfähigen Dienstkraftfahrzeugen 

(2015 / ca. 1.700 Dienstkraftfahrzeuge, 2016 / ca. 1.000 Dienstkraftfahrzeuge, 2017 / ca. 

1.300 Dienstkraftfahrzeuge) vorgesehen.  

Die Anforderung der benötigten Kraftfahrzeugtypen, die Verwaltung sowie die Zuweisung der 

Dienstkraftfahrzeuge an die einzelnen Dienststellen und Organisationseinheiten erfolgt auch 

hier nach strategischen, ökonomischen, anlassbezogenen und bedarfsorientierten Gesichts- 

punkten durch die jeweilige Landespolizeidirektion. 

Eine Aufgliederung für jede einzelne Organisationseinheit bis auf Polizeiinspektionsebene 

bedingt auch hier einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. 

 
Zu den Fragen 7 und 8: 
Das Bundesministerium für Inneres verfügt durch den laufenden Leasingaustausch über 

einen modernen, qualitativ hochwertigen sowie dem neuesten Stand der Technik 

entsprechenden Fuhrpark. Die Fahrzeugausstattung erfolgt aufgrund der koordinierten 

Bedarfsdefinition auch durch die alpinen Einsatzgruppen aller Landespolizeidirektionen. Die 

Sicherheit der Beamten und die Versorgung der Bevölkerung werden in allen Bereichen 

bestmöglich gewährleistet.  

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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Signaturwert

IgZZZPWc/o7fbCv9KdH2QqJpVHpkxR7jgo0LObTymPDMJwm3PcOg1T3iUS49OUZwpKoReS69SlDgKTjPB3vl
wWa5MrOSw4Ag6nESSc1Ts8FrgqP98drHOpFPTdFrg5DRSapoKIkMzZc7v8NWlNGOYAHJNvKIpUKTLghpUnMm
3nTyccf9h28dg2FsNRvXIvpTfwxvCV43BhnUEK1PF+DrDJwqCSvNgVM2arAcXhaGA4vrAVUxm2f3A6rdcllO
vCXP9Fz8XvAGWWPBl4KBbNYXivodwjB1JpQnBe/5wjfmK1fknElxh0uPlcDNhpJz19ywB9YY8htE3arHA7Ld
XjqMSw==                                                                            

Datum/Zeit 2015-04-23T13:54:22+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
                        

Serien-Nr. 531172    

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                                   
   

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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